
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/11/18 4Ob323/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1958

Norm

UWG §9 D1

Rechtssatz

Kein unlauterer Wettbewerb (§ 9 UWG) der Schriftleitung des amtlichen Telefonbuches, wenn unter der Rubrik

"Höhensonnen" (Wortmarke der Klägerin) im Berufsverzeichnis und Branchenverzeichnis Firmen eingeschaltet

werden, die Waren unter der angegebenen Wortmarke nicht vertreiben dürfen.
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